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15. Jahrgang sonnabend, den 6. Mai 2017 Nr. 3/2017

800 Jahre Krakendorf 
1217 - 2017

Unser Dorf feiert vom 09.06.2017 - 11.06.2017  
sein 800-jähriges Jubiläum mit historischem  

Festumzug, großem Kinderfest und vielen  
Überraschungen für Jung und Alt.

Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher!

Für das leibliche Wohl
ist an allen 3 Tagen bestens gesorgt!

Freitag 09.06.2017
19:00 Uhr  Feierliche Eröffnung mit der Parforcehörner-Gruppe aus Thangelstedt
19:20 Uhr  Begrüßung durch den Festredner
20:00 Uhr  Fassbieranstich
21:00 Uhr  Tanz für Jung und Alt mit der Gruppe „Popstore“

samstag 10.06.2017
12:00 Uhr  - buntes Markttreiben im Dorf mit  Schwein am Spieß u.v.m.
 - diverse Ausstellungen in unserer Kirche,  z. B. eine Jagdausstellung
 - „Krakendorf im Wandel der Zeit“
14:00 Uhr  historischer Festumzug
15:00 Uhr  Kaffee und Kuchen im Festzelt
15:30 Uhr  Großes Kinderfest mit Hüpfburg, vielen Spielen, u. a. sucht Indianer 

„goldene Locke“ seinen Stamm (jedes Kind, das als Indianer verkleidet 
ist, erwartet eine Überraschung)

16:30 Uhr Platzkonzert mit den „Engerdaern“
21:00 Uhr  Tanz für Jung und Alt mit „Galaxis“
22:30 Uhr  Jubiläumsfeuerwerk

sonntag 11.06.2017
10:00 Uhr Musikalischer Frühschoppen im Festzelt mit dem „Steinberg-Quartett“
12:00 Uhr Mittagstisch mit Thüringer Klößen und Gulasch
 Kinderspaß mit Hüpfburg und kleinen Überraschungen
14:00 Uhr Festgottesdienst
15:00 Uhr Kaffee und Kuchen im Festzelt
 Festtombola mit vielen Preisen
16:00 - 19:00 Uhr Stimmungsvoller Ausklang mit „Dooms Day“
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Schiedsstelle der Stadt Blankenhain
Marktstraße 4, 99444 Blankenhain

Wer schlichtet?
Schiedsfrau, Frau Ursula Luge

Telefon: 036459 40521

Das Schiedsmannswesen
besteht seit über 170 Jahren, ist

- eine vorgerichtliche Schlichtungsorganisation,
- bürgernah,

- unparteiisch,
- kostengünstig,
- zeitsparend.

Geschlichtet werden können u. a.:
- Nachbarschaftsstreitigkeiten,

- Beleidigungen,
- Bedrohungen,

- Sachbeschädigung,
- Hausfriedensbruch.

Dringlicher Hausbesuchsdienst und  
Ärztebereitschaft

für die Stadt Weimar und das Weimarer Land Telefon: 
116 117

Notfallsprechstunde durch niedergelassene Ärzte im Sophien-
Hufeland-Klinikum:
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 - 21:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 16:00 - 21:00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage 08:00 - 13:00 Uhr
 und 15:00 - 20:00 Uhr

Hausbesuchsdienst:
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 - 07:00 Uhr
Mittwoch, Freitag  13:00 - 07:00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage 07:00 - 07:00 Uhr

Amtlicher Teil

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung Beschlüsse 
des Stadtrates
Die Veröffentlichung nachfolgender Beschlüsse erfolgt vorbehalt-
lich der Genehmigung der Niederschrift durch den Stadtrat
In der Sitzung der Sitzung des Stadtrates am 06.04.2017 wurden folgen-
de Beschlüsse gefasst. Die in öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse 
liegen zur Einsichtnahme in der Stadtverwaltung Blankenhain, Markt-
straße 4, 99444 Blankenhain, nach Genehmigung der Niederschrift öf-
fentlich aus.

Blankenhain, 07.04.2017
gez. Kellner
Bürgermeister   Dienstsiegel

In öffentlicher Sitzung wurden folgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss-Nr. 02-04/2017
Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Stadtratssitzung 
vom 08.12.2016
Gemäß § 42 ThürKO sowie § 14 der Geschäftsordnung für die Stadt-
räte und Ausschüsse (sowie Ortsteilräte) der Stadt Blankenhain wird 
die Niederschrift der öffentlichen Stadtratssitzung vom 08.12.2016 ge-
nehmigt.

Beschluss-Nr. 03-04/2017
Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen dringlichen au-
ßerordentlichen Stadtratssitzung vom 23.02.2017
Gemäß § 42 ThürKO sowie § 14 der Geschäftsordnung für die Stadträ-
te und Ausschüsse (sowie Ortsteilräte) der Stadt Blankenhain wird die 
Niederschrift der öffentlichen dringlichen außerordentlichen Stadtrats-
sitzung vom 23.02.2017 genehmigt.

Beschluss-Nr. 04-04/2017
Neu- und Umbesetzung der Ausschüsse
Der Stadtrat der Stadt Blankenhain beschließt über folgende Neu- und 
Umbesetzung der Ausschüsse:
1. Fraktion Pro Blankenhain
Ausschuss Mitglieder  Stellvertreter
Haupt- und  Claudia Göltzner Uwe Güttner
Finanzausschuss
Bauausschuss Uwe Güttner Claudia Göltzner
Sozialausschuss Claudia Göltzner Uwe Güttner
Ausschuss für  Uwe Güttner Claudia Göltzner
Wirtschaft, Regional-
und Umweltplanung
2. Fraktion SPD
Ausschuss Mitglieder Stellvertreter
Haupt- und  Dr. Volkmar Erbert Lüsann Wachtelborn
Finanzausschuss
Bauausschuss Kerstin Schläger Dr. Volkmar Erbert
Sozialausschuss Lüsann Wachtelborn Kerstin Schläger
Ausschuss für  Dr. Volkmar Erbert Lüsann Wachtelborn
Wirtschaft, Regional- 
und Umweltplanung

Beschluss-Nr. 05-04/2017
Neu- und Umbesetzung der Ausschüsse - Rede- und Antragsrecht
Der Stadtrat der Stadt Blankenhain beschließt, dem Antrag von Frau 
Edith Hartung auf Mitwirkung im Haupt- und Finanzausschuss mit 
Rede- und Antragsrecht entsprechend § 18 (6) der Geschäftsordnung 
für den Stadtrat und die Ausschüsse (sowie die Ortsteilräte) der Stadt 
Blankenhain zuzustimmen.

Beschluss-Nr. 06-04/2017
2. Änderung der Geschäftsordnung für den Stadtrat und die Aus-
schüsse (sowie Ortsteilräte) der Stadt Blankenhain vom 12.06.2014
Der Stadtrat der Stadt Blankenhain beschließt die 2. Änderung der Ge-
schäftsordnung für den Stadtrat und die Ausschüsse (sowie die Ortsteil-
räte) der Stadt Blankenhain:
§ 19 (2)
1. Haupt- und Finanzausschuss
2. Anstrich:
Angelegenheiten der Sachgebiete Allgemeine Verwaltung/Kindergär-
ten, Sicherheit/ Ordnung/Feuerschutz, Stadtkasse sowie der Kämmerei,
2. Bauausschuss
Satz 1:
Die Zuständigkeit bezieht sich auf alle Angelegenheiten der Sachge-
biete Bauamt/Liegenschaften, Bauamt/Bauhof soweit nicht der Bürger-
meister oder der Stadtrat zuständig sind.

Beschluss-Nr. 07-04/2017
Vertrag über die Erbringung von Leistungen im Zusammenhang mit 
dem Betrieb des Freibades Blankenhain Saison 2017
Der Stadtrat beschließt, den Auftrag über die Erbringung von Leistun-
gen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Freibades Blankenhain 
für die Jahre 2017 bis 2019 an die Jenaer Bäder & Freizeit GmbH zu 
vergeben.
Der Vertragsentwurf ist Bestandteil dieses Beschlusses.

Beschluss-Nr. 08-04/2017
Abschaffung der Saisonkarte und Einführung von Mehrfachkar-
ten für das Erlebnisbad Blankenhain
Der Stadtrat der Stadt Blankenhain beschließt, die Saisonkarten für das 
Erlebnisbad Blankenhain ab der Saison 2017 abzuschaffen und dafür 
folgende Mehrfachkarten einzuführen:
12er Karte Ermäßigt:  20 €  (10 x bezahlen, 12 x baden)
12er Karte Erwachsene:  35 €  (10 x bezahlen, 12 x baden)
50er Karte Ermäßigt:  75 €  (25 € Nachlass gegenüber 
  Tageskarte)
50er Karte Erwachsene:  150 €  (25 € Nachlass gegenüber 
  Tageskarte)
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Beschluss-Nr. 09-04/2017
Badeordnung des städtischen Freibades Blankenhain
Der Stadtrat beschließt die Badeordnung für das städtische Freibad 
Blankenhain.
Der Entwurf der Badeordnung für das städtische Freibad vom 
20.02.2017 ist Bestandteil dieses Beschlusses.
Die Badeordnung vom 01.07.2004 tritt außer Kraft.

Beschluss-Nr. 10-04/2017
Straßenbau Geschwister-Scholl-Straße Blankenhain
Der Stadtrat der Stadt Blankenhain beschließt, den Auftrag für die Sa-
nierung der Geschwister-Scholl-Straße mit einer Auftragssumme in 
Höhe von 29.152,47 € brutto an die Firma thomas GmbH Bauunterneh-
mung, Industriestraße 10, 99427 Weimar, zu vergeben.

Beschluss-Nr. 11-04/2017
Straßenbau Westlicher Ortsausgang, Bereich West - Ost, Thangels-
tedt
Der Stadtrat beschließt, sich an der Baumaßnahme des Zweckverban-
des JenaWasser in Höhe von ca. 52.000 € Baukosten zu beteiligen. Das 
Submissionsergebnis wird dem Stadtrat bekannt gegeben.

Beschluss-Nr. 12-04/2017
Straßenbau Westlicher Ortsausgang, Bereich Nord-Süd, Thangels-
tedt
Der Stadtrat beschließt, sich an der Baumaßnahme des Zweckverban-
des JenaWasser, der TEN und des WZV Weimar in Höhe von ca. 64.400 
€ Bau- und Planungskosten zu beteiligen. Das Submissionsergebnis 
wird dem Stadtrat bekannt gegeben.

Beschluss-Nr. 13-04/2017
Reparatur des Traktor Landini Powermax 165
Der Stadtrat beschließt, den Auftrag der Getriebeinstandsetzung des 
Traktor Landini Powermax 165 an die Firma Carl Beutelhauser Kom-
munal- und Agrartechnik GmbH & Co. KG, Am Boddengraben 2, 
99428 Weimar, in Höhe von 25.585 € brutto zu vergeben.

Mitteilungsanzeige-Nr. 14-04/2017
Vergabe von Aufträgen für die Baumaßnahme „Neubau Feuer-
wehrgerätehaus“
im Ortsteil Keßlar
In Bezug auf den Ermächtigungsbeschluss - Vergabe von Aufträgen für 
die Baumaßnahme „- wurden bisher folgende Aufträge zur Durchfüh-
rung der Baumaßnahme durch die Stadt Blankenhain in Auftrag gege-
ben:

Lfd.-
Nr.

Maßnahme Beauftragte Firma Gesamt
auftrags- 
volumen
in €

1 Trockenbau Dirk Deja
Käthe-Kollwitz-Straße 6
99610 Sömmerda

7.128,34

2 Fassade WDVS IMW Bauunternehmen
Drößnitz, Am Angerberg 16
99444 Blankenhain

12.844,02

3 Estrich Amthor AG
Marktstraße 14
99423 Weimar

4.270,49

4 Fliesen Falko Petrowitz
Weidensäckerstraße 40
7381 Pößneck

6.868,44

5 Innentüren HOWI Bautischlerei 
Suhl GmbH
E.-Krempel-Straße 10
98527 Suhl

6.686,22

6 Malerarbeiten Norbert Händel
Lange Straße 200
99441 Mellingen

3.607,13

Gesamtsumme 41.404,64

Der Stadtrat nimmt die im Sachverhalt aufgeführten erteilten Aufträ-
ge für die Baumaßnahme „Neubau Feuerwehrgerätehaus“ im Ortsteil 
Keßlar zur Kenntnis.

Beschluss-Nr. 15-04/2017
Vergabe Bauleistungen „Neubau Feuerwehrgerätehaus“ im Orts-
teil Keßlar
Innenputz, Elektroinstallation und Heizung/Lüftung/Sanitär
Der Stadtrat beschließt die Auftragsvergabe für die Innenputzarbeiten 
an die Firma IMW in Höhe von 4.614,94 €, für die Elektroinstallati-
on an die Firma Reichmann Gebäudetechnik in Höhe von 24.700,95 € 
und für die Heizung/Lüftung/Sanitärarbeiten an die Firma Schumann 
GmbH in Höhe von 29.306,58 €.

Beschluss-Nr. 16-04/2017
Vergabe Bauleistungen für die Baumaßnahme „Linksabbiegespur 
B 85 - Siedlung Krakau/Golfressort“ Blankenhain
Der Stadtrat beschließt die Auftragsvergabe zur Baumaßnahme „Links-
abbiegespur B 85 - Siedlung Krakau/Golfressort Blankenhain“ in Höhe 
von 160.654,51 € an die Firma Streicher Jena GmbH & Co. KG, In den 
Teichen 2, 07751 Jena-Maua, erst nach Vorlage des amtlichen Förder-
mittelbescheides durch das Straßenbauamt Mittelthüringen. Der Stadt 
Blankenhain entstehen durch diese Baumaßnahme keine Kosten.

Mitteilungsanzeige-Nr. 17-04/2017
Vollzug der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)
Eingangsbestätigung der 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt 
Blankenhain für das Haushaltsjahr 2016 nebst Anlagen
Der Stadtrat der Stadt Blankenhain nimmt die Eingangsbestätigung der 
1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Blankenhain für das Haushalts-
jahr 2016 nebst Anlagen der Kommunalaufsicht des Landratsamtes 
Weimarer Land vom 12.12.2016 zur Kenntnis.

Mitteilungsanzeige-Nr. 18-04/2017
Vollzug der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) i. V. m. der 
Verwaltungsvorschrift des Thüringer Ministeriums für Inneres 
und Kommunales zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskon-
zeptes nach § 53 a ThürKO oder § 4 ThürKDG (VV-Haushaltssi-
cherung) - Genehmigung der Fortschreibung des Haushaltssiche-
rungskonzeptes der Stadt Blankenhain für das Haushaltsjahr 2016 
vom 12.05.2016
Der Stadtrat der Stadt Blankenhain nimmt die Genehmigung der Fort-
schreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Blankenhain 
für das Haushaltsjahr 2016 vom 12.05.2016 der Kommunalaufsicht des 
Landratsamtes Weimarer Land vom 12.12.2016 zur Kenntnis.

Beschluss-Nr. 19-04/2017
Besoldung Verwaltungsleiter
Der Stadtrat beschließt die Einstufung des Verwaltungsleiters der Stadt 
Blankenhain in die Besoldungsgruppe A 12 ab 01.05.2017.

Beschluss-Nr. 20-04/2017
Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept 2017
1.  Der Stadtrat der Stadt Blankenhain beschließt den Entwurf vom 

20.03.2017 der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 
2017.

2.  Der Entwurf vom 20.03.2017 der Fortschreibung des Haushaltssi-
cherungskonzeptes 2017 ist Bestandteil dieses Beschlusses.

Beschluss-Nr. 21-04/2017
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017
1.  Der Stadtrat der Stadt Blankenhain beschließt den Finanzplan für 

die Jahre 2016 bis 2020.
2.  Der Finanzplan und das zugehörige Investitionsprogramm sind Be-

standteil dieses Beschlusses.

Beschluss-Nr. 22-04/2017
Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2016 bis 2020
1.  Der Stadtrat der Stadt Blankenhain beschließt den Finanzplan für 

die Jahre 2016 bis 2020.
2.  Der Finanzplan und das zugehörige Investitionsprogramm sind Be-

standteil dieses Beschlusses.

Beschluss-Nr. 23-04/2017
Fördermitgliedschaft der Stadt Blankenhain bei der Blankenhai-
ner Tafel e. V.
Der Stadtrat beschließt die kostenfreie Fördermitgliedschaft mit ideel-
ler Unterstützung der Stadt Blankenhain bei der Blankenhainer Tafel 
e. V.
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(3) Die gelösten Eintrittskarten sind aufzubewahren und den Beauftrag-
ten der Verwaltung auf Verlangen vorzuzeigen. Gelöste Eintrittskarten 
werden nicht zurückgenommen, Entgelte nicht zurückgezahlt. Für ver-
loren gegangene Eintrittskarten wird kein Ersatz geleistet.

§ 5
Badezeiten

Nach Ablauf der öffentlich bekannt gemachten Badezeit endet die Be-
nutzung des Bades, seiner Anlagen und Einrichtungen. Der Badegast 
hat das Bad bis zur festgesetzten Badezeit zu verlassen.

§ 6
Verhalten im Bad

(1) Die Badegäste haben alles zu unterlassen, was den guten Sitten so-
wie der Aufrechterhaltung der Sicherheit, Ruhe und Ordnung wider-
spricht. Sie haben sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, 
gefährdet oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindert 
oder belästigt wird.
(2) Es ist insbesondere nicht gestattet:
a)  das störende Betreiben von medialen Geräten und Musikinstrumen-

ten sowie sonstiges Lärmen im Bad;
b)  das Spucken auf den Boden oder in das Badewasser;
c)  das Wegwerfen oder Liegenlassen von Glas oder anderen scharfen 

Gegenständen, von Obstschalen, Papier und Abfällen aller Art;
d)  das Untertauchen von Badegästen;
e)  das Rennen auf dem Beckenumgang, das Turnen an Einstiegsleitern 

und Haltestangen;
f)  die Belästigung der Badegäste durch sportliche Übungen und Spie-

le;
g)  das Mitbringen von Tieren sowie
h)  das Rauchen in sämtlichen Räumen, im Liegewiesen- und Wald-

bereich. Dafür bereitgestellte Aschenbecher sind zu benutzen. Die 
Liegewiesen sind von Zigarettenresten freizuhalten.

§ 7
Besondere Vorschriften

für die Schwimm-, Nichtschwimmer- und Planschbecken,  
der Sprungeinrichtung, der Rutschen,  
des Spiel- und Beachvolleyballplatzes

sowie des Wald- und Regenrückhaltebereiches
(1) Vor dem Benutzen der Becken sollen sich die Badegäste gründlich 
duschen.
(2) Nichtschwimmern und unsicheren Schwimmern ist es nicht gestat-
tet, das Schwimmbecken oder die Sprungeinrichtung zu benutzen.
(3) Die Benutzung des Sprungturmes wird von dem aufsichtsführenden 
Schwimmmeister geregelt. Von den Sprungeinrichtungen selbst darf nur 
dann gesprungen werden, wenn sich im Sprungbereich kein Schwim-
mer befindet. Nach Benutzung der Sprungbretter und der Startblöcke 
ist das Wasser im Bereich der Sprungeinrichtung sofort zu verlassen.
(4) Die Benutzung der Sprungeinrichtung erfolgt auf eigene Gefahr. 
Das Verweilen auf dem Sprungturm und den Sprungeinrichtungen ist 
verboten.
(5) Das Planschbecken ist Kleinkindern vorbehalten. Mit der Beauf-
sichtigung der Kleinkinder betraute Personen dürfen das Planschbe-
cken ebenfalls betreten.
(6) Jede Verunreinigung des Badewassers, die Verwendung von Seife, 
Bürsten und anderen Reinigungsmitteln in den einzelnen Becken, ist 
nicht gestattet.
(7) Während der allgemeinen Badezeit sind Ballspiele jeglicher Art nur 
gestattet, wenn hierdurch andere Badegäste nicht belästigt werden.
(8) Bei Gewitter müssen die Badegäste die Badebecken wegen Lebens-
gefahr sofort verlassen.
(9) Die Benutzung der Rutsche regelt sich nach den Vorschriften der 
„Gebrauchsanleitung für Wasserrutschen“ und erfolgt auf eigene Ge-
fahr.
(10) Die Benutzung des Spielplatzes sowie des Beach-Volleyballfeldes 
erfolgt auf eigene Gefahr.
(11) Das Betreten des Waldbereiches sowie des angrenzenden Regen-
rückhaltebeckens ist nicht gestattet. Die Haftung für unbefugt betreten-
de Personen dieser Bereiche wird ausgeschlossen.

§ 8
Badebekleidung

Der Aufenthalt im Bad ist nur in üblicher Badekleidung gestattet. Sie 
hat den allgemein geltenden Begriffen von Anstand und Moral zu ent-
sprechen und farbecht zu sein.
Badebekleidung darf im Schwimmbecken weder ausgewaschen noch 
ausgewrungen werden. Für diesen Zweck sind besondere Einrichtun-
gen vorhanden. Die Entscheidung, ob eine Badebekleidung den Anfor-

Mitteilungsanzeige-Nr. 24-04/2017
Tätigkeitsbericht des Seniorenbeirates der Stadt Blankenhain für 
das Jahr 2016
Der Stadtrat der Stadt Blankenhain nimmt den Tätigkeitsbericht des 
Seniorenbeirates der Stadt Blankenhain für das Jahr 2016 zur Kenntnis

Badeordnung 
für das städtische Freibad Blankenhain
Für das städtische Freibad der Stadt Blankenhain wird nachfolgende 
Badeordnung erlassen.

§ 1
Zweck der Badeordnung

Die Badeordnung dient der Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit im Ge-
samtbereich des Schwimmbades. Sie ist für alle Besucher verbindlich. 
Mit dem Betreten des Badegeländes erklärt sich der Besucher mit der 
Befolgung und Einhaltung der Bestimmungen der Badeordnung sowie 
allen sonstigen zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit erlassenen 
Anordnungen einverstanden. Bei Vereins-, Schul- und sonstigen Ge-
meinschaftsveranstaltungen sind die Übungsleiter bzw. Lehrer für die 
Beachtung der Badeordnung mit verantwortlich.

§ 2
Badegäste

(1) Die Benutzung des Bades steht grundsätzlich jedermann frei. Aus-
geschlossen sind Personen die unter Einfluss berauschender Mittel ste-
hen oder die an einer ansteckenden Krankheit (im Zweifelsfall kann die 
Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung gefordert werden) leiden.
(2) Personen, die sich ohne fremde Mittel nicht sicher fortbewegen oder 
an- und auskleiden können, ferner Personen mit körperlichen und geis-
tigen Beeinträchtigungen sowie Anfallskranke, welche während des 
Besuches des Bades der Hilfe und Aufsicht bedürfen, ist die Benutzung 
des Bades nur zusammen mit einer geeigneten Begleitperson gestattet.
(3) Kinder unter 6 Jahren dürfen das Bad nur in Begleitung Erwach-
sener und unter deren Verantwortung benutzen. Die Aufsichtspflicht 
für Minderjährige verbleibt unter allen Umständen stets bei den Erzie-
hungsberechtigten.

§ 3
Öffnungszeiten und Zutritt

(1) Der Beginn sowie die Beendigung der Badesaison und die tägli-
chen Badezeiten werden   jeweils durch die Verwaltung festgesetzt und 
öffentlich bekannt gemacht.
(2) Die Öffnungszeit kann verlängert oder verkürzt werden. Ansprüche 
gegen die Stadt Blankenhain können daraus nicht abgeleitet werden. 
Nach Ablauf der Badezeit hat der Badegast das Bad zu verlassen.
(3) Bei Überfüllung kann das Bad vorübergehend für weitere Besucher 
gesperrt werden. Teile des Bades (Rutsche, Sprungturm, Startblöcke 
etc.) können zudem vorübergehend für Badegäste gesperrt werden.
(4) Die Stadt Blankenhain kann die Benutzung des Bades oder Teilen 
davon, z. B. durch Schul- oder Vereinsschwimmen, Veranstaltungen 
oder bei technischen Störungen, einschränken, ohne dass daraus ein 
Anspruch auf Entschädigung oder Rückerstattung des Eintrittsgeldes 
besteht.
(5) Der Zutritt zum Bad ist grundsätzlich nur mit einer gültigen Ein-
trittskarte gestattet. Die Zulassung von Schwimmvereinen, Schulklas-
sen oder sonstigen geschlossenen Gruppen wird von der Verwaltung 
besonders geregelt
(6) Die Kasse wird eine halbe Stunde vor Ablauf der Badezeit geschlos-
sen. Der Zutritt zum Bad vor Öffnung und nach Kassenschluss ist Un-
befugten nicht gestattet und gilt als Hausfriedensbruch.

§ 4
Eintrittskarten

(1) Der Badegast erhält gegen Zahlung des gesondert zu dieser Bade-
ordnung im Tarif für das städtische Freibad Blankenhain festgelegten 
Benutzungsentgeltes eine Eintrittskarte. Der gültige Tarif kann dem 
Aushang an der Kasse entnommen werden. Einzelkarten gelten jeweils 
nur für das einmalige Betreten des Bades. Sie verlieren beim Verlas-
sen des Bades ihre Gültigkeit (Einzelkarten die für eine stundenweise 
Benutzung (z.B. Schule, Hort) ausgestellt werden, gelten nur bis zum 
Ablauf der Benutzungszeit). Für eine darüber hinausgehende Benut-
zung muss beim Verlassen des Bades ein zusätzliches Benutzungsent-
gelt entrichtet werden.
(2) Bei sportlichen Wettkämpfen und sonstigen Veranstaltungen, bei 
denen Teile des Bades dem allgemeinen Betrieb entzogen werden, ha-
ben diese Eintrittskarten keine Geltung und berechtigen nicht zum Be-
treten des Badegeländes.
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Stellenausschreibung

Kassierer (m/w) für das Freibad in Blankenhain

Wir suchen Sie
befristet für die Freibad-Saison von Mai bis September 2017
Fühlen Sie sich angesprochen?
Dann bewerben Sie sich online unter www.stadtwerke-jena-gruppe.
de/karriere/ stellenangebote
Für Fragen stehen wir Ihnen unter 03641 688-268 gern zur Verfü-
gung.

Ihre Aufgaben
-  Kassieren der Eintrittsgelder unserer Gäste
-  eigenständiges Durchführen der Kassenabrechnung
-  Informieren der Besucher zu Tarifen und Angeboten
-  Betreuen des Kassenbereichs sowie Reinigungsarbeiten

Ihr Profil
Sie konnten bereits praktische Erfahrungen im Umgang mit Kunden 
sowie mit elektronischen Kassensystemen sammeln. Idealerweise 
haben Sie auch eine abgeschlossene Berufsausbildung im Einzel-
handel. Sie haben Freude am Kontakt zu Menschen und werden für 
Ihre freundliche Art geschätzt. Sie sind absolut zuverlässig, verant-
wortungsvoll und flexibel. Auch in stressigen Situationen behalten 
Sie den Überblick und bleiben stets zuvorkommend. Eine selbststän-
dige Arbeitsweise und ein gepflegtes Erscheinungsbild sind für Sie 
selbstverständlich.

Das bieten wir
Es erwarten Sie spannende Aufgaben und eine gute Atmosphäre in 
einem aufgeschlossenen Team.
Die Einstellung erfolgt befristet und auf Teilzeitbasis mit 30 Stun-
den / Woche. Sie arbeiten in Früh- und Spätdiensten sowie an den 
Wochenenden. Der Einsatz ist witterungsabhängig.

Sonstige amtliche Mitteilungen

Information der Stadtkasse
Hiermit dürfen wir alle Steuerpflichtigen, welche die vierteljährliche 
Zahlungsweise gewählt haben und nicht am Lastschriftverfahren teil-
nehmen, daran erinnern, dass die Zahlungen für die Grundsteuer A, 
Grundsteuer B, Pachten und Gewerbesteuervorauszahlung am 
15.05.2017 fällig werden. Bei Überweisungen ist zwingend das Kas-
senzeichen vollständig anzugeben. Ohne Angabe dieses Zeichens 
kann sich die ordnungsgemäße Buchung der Einzahlung verzögern. 
Hierdurch können Ihnen erhebliche Nachteile entstehen. Bei Nichtein-
haltung der Zahlungsfrist sind wir aufgrund gesetzlicher Vorschriften 
verpflichtet, die geschuldeten Beiträge durch Mahnung beizutreiben. 
Die damit verbundenen Kosten (Mahngebühren, Säumniszuschläge 
und andere Nebenforderungen), die zu Lasten des Steuerschuldners 
gehen, können vermieden werden. Mahnungen lassen sich ebenfalls 
durch die Teilnahme am Lastschrifteinzugsverfahren mittels einer Ein-
zugsermächtigung vermeiden. Entsprechende Formulare erhalten Sie in 
der Kämmerei, im Bürgerbüro oder im Internetportal der Stadt Blan-
kenhain unter: http://www.blankenhain.de/bereiche/verwaltungstadtrat/
formularservice.html
Bei Fragen wenden Sie sich bitte während der Sprechzeiten an Frau 
Tischer - Telefon: 44014 oder Frau Lahme - Telefon: 44020.

Schließtage Stadtverwaltung Blankenhain
Die Stadtverwaltung Blankenhain ist an folgenden Tagen 
geschlossen:

Donnerstag,  11.05.2017

Freitag,  26.05.2017

Samstag,  03.06.2017  (Bürgerbüro)

derungen entspricht, obliegt dem Personal. Für Babys und Kleinkinder 
sind spezielle Badewindelhöschen erforderlich.

§ 9
Badbenutzung

Die Badeeinrichtungen sind pfleglich zu behandeln, jede Beschädigung 
und Verunreinigung ist untersagt. Bei Beschädigungen und Verunrei-
nigungen ist der Verursacher verpflichtet, den ursprünglichen Zustand 
wiederherzustellen, anderenfalls führt die Stadt Blankenhain dies auf 
dessen Kosten aus.

§ 10
Betriebshaftung

(1) Bei Unfällen tritt eine Haftung nur ein, wenn ein Verschulden der 
Verwaltung oder ihrer Beauftragten nachgewiesen wird. Die Benutzung 
des Bades und seiner gesamten Einrichtungen oder Geräte erfolgt auf 
eigene Gefahr, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Per-
sonals nachgewiesen wird.
(2) Die Haftung für abhanden gekommene oder beschädigte Sachen 
wird ausgeschlossen.
(3) Wertsachen und Bekleidung sind in speziellen Schränken zu ver-
wahren.
(4) Für Parkplätze gelten die StVO sowie die jeweiligen Ausschilderun-
gen. Fahrzeuge und Fahrräder sind auf den vorgesehenen Plätzen vor 
dem Bad abzustellen. Eine Haftung für abgestellte Krankenfahrstühle, 
Kinderwagen, Kraftfahrzeuge oder Fahrräder wird nicht übernommen.

§ 11
Fundgegenstände

Gegenstände, die im Bad gefunden werden, sind an der Kasse oder 
beim Schwimmmeister abzugeben. Über die Fundgegenstände wird 
nach den gesetzlichen Bestimmungen verfügt.

§ 12
Schwimmunterricht

Schwimmunterricht wird im Allgemeinen nur von den Schwimmmeis-
tern erteilt. Anderen Personen ist das entgeltliche Erteilen von Schwim-
munterricht jeder Art untersagt. Ausgenommen ist der Schwimmunter-
richt geschlossener Schulklassen und anderer geschlossener Gruppen, 
wenn er von einem zuständigen Schwimmlehrer erteilt wird, sowie pri-
vat erteilter unentgeltlicher Schwimmunterricht.

§ 13
Sonderveranstaltungen

Für Sonderveranstaltungen (schwimmsportliche Wettkämpfe, Übungs-
stunden der Schwimmvereine, Veranstaltungen geschlossener Gruppen 
wie Bundeswehr, Polizei usw.) werden zwischen der Verwaltung und 
dem Veranstalter besondere Regelungen in Form spezieller Vereinba-
rungen getroffen.

§ 14
Verkauf von Waren

Das Anbieten und der Verkauf von Waren aller Art sowie jede geschäft-
liche Werbung innerhalb des Badgeländes bedürfen der schriftlichen 
Erlaubnis der Verwaltung.

§ 15
Aufsicht

Das Aufsichtspersonal hat für die Einhaltung dieser Badeordnung Sor-
ge zu tragen. Den Anordnungen des Aufsichtspersonals ist uneinge-
schränkt Folge zu leisten. Es ist befugt, Besucher bei groben Verstößen 
gegen die Badeordnung oder eine Anweisung des Personals für den be-
treffen-den Tag aus dem Bad zu weisen. Die Verwaltung ist berechtigt, 
Badegäste bei groben Verstößen gegen die Badeordnung von der Be-
nutzung des Bades bis zu einem von ihr festgelegten Zeitpunkt auszu-
schließen. Schon gezahlte Eintrittsgelder werden nicht zurückerstattet.

§ 16
In-Kraft-Treten

(1) Diese Badeordnung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Badeordnung vom 01.07.2004 außer Kraft.

Ausgefertigt: Blankenhain, 10.04.2017
Stadt Blankenhain
gez. Kellner
Bürgermeister
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Zur Minderung der Folgen von SED-Unrecht wurden durch den Deut-
schen Bundestag die SED-Unrechtsbereinigungsgesetze beschlossen. 
Sie beinhalten das:
·  Die Strafrechtliche Rehabilitierung ermöglicht die Aufhebung 

rechtsstaatswidriger Entscheidungen der DDR-Justiz oder behörd-
licher Entscheidungen zur Freiheitsentziehung, sofern sie der poli-
tischen Verfolgung oder (sonstigen) sachfremden Zwecken gedient 
hat.

·  Die Verwaltungsrechtliche Rehabilitierung dient der Aufhebung 
rechtsstaatswidriger Maßnahmen von DDR-Organen, die durch 
Eingriffe in Gesundheit, Vermögen oder Beruf noch heute unmittel-
bar schwer und unzumutbar für den Betroffenen fortwirken.

·  Die berufliche Rehabilitierung zielt auf einen Nachteilsausgleich 
für politisch motivierte Eingriffe in Ausbildung oder Beruf.

Anträge auf Rehabilitierung können noch bis zum 31.12.2019 gestellt 
werden.
Weiterhin können auch Anträge auf Einsicht in die Stasi-Akten beim 
Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes 
der ehemaligen DDR gestellt werden.
Das Beratungs- und Gesprächsangebot kann ohne Voranmeldung wahr-
genommen werden. Während der Sprechzeiten besteht die Möglichkeit 
der telefonischen Nachfrage unter der Tel.-Nr.: 0175 8628016.

Ansprechpartner vor Ort:
Sabine Böhme (ThLA) und Manfred Buchta (Beratungsinitiative SED-
Unrecht)

Deutsche Rentenversicherung
Beratungsservice vor Ort in Blankenhain
Ingo Torborg - Ehrenamtlicher Versichertenberater

Nächste Sprechstunden im Hause der Stadtverwaltung, Marktstraße 4:
donnerstags:
 Donnerstag, 18.05.
 Donnerstag, 22.06.
 Donnerstag, 24.08.

Terminvereinbarung erbeten!
Telefon: 03644 563660 (montags - donnerstags 19:30 - 20:15 Uhr)
E-Mail: ingo.torborg@gmx.de
Zusätzliche Sprechstunden finden u. a. statt in Bad Berka, Kranichfeld 
und Magdala

Nichtamtlicher Teil

Allgemein

„Ilmtal-Bonus-Card 2017“

Tourismusverein legt neue Rabattkarte  
für das Mittlere Ilmtal auf

Die Ilmtal-Bonus-Card ist ein touristisches Produkt des Tourismusver-
eins Ilmtal Urlaub e.V., welches die Region für potentielle Urlauber 
noch attraktiver macht und damit zur Stärkung der touristischen und 
am Tourismus partizipierenden Unternehmen beiträgt. Das Ziel besteht 
darin mit der Herausgabe der Ilmtal-Bonus-Card die Anzahl der touris-
tischen Übernachtungen im Mittleren Ilmtal zu erhöhen. Insgesamt 18 
Partner beteiligen sich in diesem Jahr an der Ilmtal-Bonus-Card. Zum 
vergangenen Jahr konnten vier weitere Rabattgeber hinzugewonnen 
werden - das Waldgasthaus & Hotel Stiefelburg, das Oberschloss Kra-
nichfeld, das Gasthaus „Zum güldenen Zopf“ in Blankenhain und das 
Coudray-Haus Bad Berka.
Die Ilmtal-Bonus-Card ist kostenlos erhältlich bei derzeit 19 teilneh-
menden Gastgebern für die Dauer des Aufenthaltes. Außerdem erhalten 
die Gäste gratis eine Broschüre, die alle beteiligten Rabattgeber mit 
ihrem Angebot vorstellt. Weitere Vermieter, die die Rabattkarte an ihre 
Gäste ausgeben möchten, sind herzlich willkommen.
2015 wurde die Ilmtal-Bonus-Card zum ersten Mal herausgebracht. 
Seitdem ist eine positive Entwicklung zu erwähnen. Die Zahl der ver-
teilten Bonuskarten an Gäste als auch eingelöste Karten bei den Part-
nern konnte fast um ein Drittel gesteigert werden. Zuletzt wurden 2558 
eingelöste Bonuskarten vermerkt. Von Beginn an zählen die Avenida-
Therme, der Kletterwald und das Thüringer Freilichtmuseum Hohen-
felden, der Adler- und Falkenhof Schütz sowie die Gaststätte „Bremer 
Hof“ in Kranichfeld, das Gasthaus „Riechheimer Berg“ und die Pensi-
on velo inn in Bad Berka zu den Rabattgebern.
Tipp: Weiterhin erscheint zu Ostern unser neues „Gästemagazin für 
das Mittlere Ilmtal - südlich von Weimar“. Das Magazin entführt die 
Leser auf eine Tour durch die traditionsreiche Kurstadt Bad Berka und 
den Ferienorten Blankenhain oder Kranichfeld, urigen Dörfern, ent-
lang des Stausees Hohenfelden und dem Thüringer Freilichtmuseum 
Hohenfelden. Neben dem bekannten Ilmtal-Radweg halten wir weitere 
vielfältige Routenvorschläge bereit, die zu ausgiebigen Wandertouren, 
zum Radeln oder doch nur zu einem gemütlichen Spaziergang einladen. 
Mit unseren Veranstaltungshighlights erhalten Besucher aus Nah und 
Fern Vorschläge sich zu amüsieren. Das Gästemagazin wird zwei Jahre 
gültig sein.
Weitere Informationen unter www.ilmtal-urlaub.de oder in den Tourist-
Informationen in Bad Berka, Blankenhain und Kranichfeld

Beratungs- und Gesprächsangebot

für Betroffene von SED-Unrecht und Antragstellung auf 
Einsicht in die Stasi-Akte

am Dienstag, dem 13. Juni 2017, 
 von 09:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 Uhr,
in 99444 Blankenhain, Marktstr. 4 Verwaltung ehem. Amtsge-

richt Beratungsraum
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Notsituation kommen in der es wichtig ist, dass sie Grundlagen bereits 
kennengelernt haben.
Was alles auf so einem Feuerwehrfahrzeug verstaut ist, das lernten die 
Kinder an der letzten Station. Da war das Staunen groß, dass es eben 
nicht nur Schläuche und ein paar Verteiler sind, die auf so einem großen 
Fahrzeug zu finden sind.
Der Besuch der Blankenhainer Feuerwehr mit acht Kameraden, die sich 
extra für diesen Tag freinahmen, zeigt die gute Zusammenarbeit von 
Schule und Gemeinde. „Und auch der Hort hat das Thema jeden Tag 
toll weitergeführt.“, fügt Schulleiterin Monika Fökel hinzu.
„Es war eine tolle Projektwoche, in der wir unter anderem gelernt ha-
ben wie Feuer in der Steinzeit gemacht wurde, was alles brennen kann, 
wie es überhaupt zu Feuer kommt und wie Vulkane Feuer spucken.“, 
so Fökel weiter. Aber auch das Singen und Basteln kam in dieser Wo-
che nicht zu kurz und so gingen die Grundschüler voller Stolz und mit 
einem Funkeln in den Augen nach dem letzten Projekttag ins wohlver-
diente Wochenende.

Blankenhain und Ortsteile

In Hochdorf bewegt sich was...

Schon vor Ostern konnte man fleißige Helfer wie I. Pfeifer, B. Rie-
se und I. Sprenger begegnen, welche den Friedhof vom Winterdreck 
befreiten. Aber auch die Familien Th. Schulz und F. Meyer sowie S. 
Krausch, die sich regelmäßig nicht nur um den Dreck vor ihren Türen, 
sondern auch um denjenigen unter den Kastanien kümmern.
Ein dickes Lob gilt S. Knapp, unser ehemaliger Gemeindearbeiter er-
neuerte den Zaun um den MAS-Hof. Wir denken, dass die Jugend ihr 
Versprechen einhält, diesen bis zur Kirmes am 27.05.2017 noch zu 
streichen.
Am 22.04.2017 unterstützten fleißige Einwohner die Mitglieder des 
Feuerwehrvereins beim Aufbau der neuen Spielgeräte auf dem Spiel-
platz. Danke an alle, die bei dem „Sauwetter“ ihre Freizeit geopfert 
haben. Durch Lottomittel und Sponsoren wurden drei neue Spielgeräte 
gekauft und montiert sowie Hecke gepflanzt. Bei hoffentlich schönem 
Wetter wird der Spielplatz demnächst feierlich eingeweiht.
Als nächste Punkte im Veranstaltungskalender von Hochdorf stehen
- die Kirmes am 27.05.2017,
- das Dorffest am 17./18.06.2017 sowie

Kindertageseinrichtungen

Einladung zum

Unser diesjähriges Kinderfest findet
am 17. Juni 2017, ab 14:30 Uhr,

in der Christlichen Kindertagesstätte
„St. Martin“ in Keßlar, statt.

Nach einem tollen Programm unserer 
Kinder und der schon zur Tradition ge-
wordenen Märchenaufführung der El-
tern, gibt es wieder jede Menge Spiel 
und Spaß für Jung und Alt.
Für das leibliche Wohl ist bestens ge-
sorgt!
Wir freuen uns auf ein fröhliches Kinderfest mit euch allen!
Die Kinder und Erzieherinnen der Kita in Keßlar

Bildung - Schulen/Bibliothek/Jugendclub

Projektwoche in der Grundschule  
„Lindenschule“ Blankenhain
Gespannt hörten die Grundschüler der Lindenschule Blankenhain dem 
Feuerwehrmann Marcus Köhler am Freitagvormittag zu, denn so ei-
nen Feuerlöscher einmal ausprobieren, das durften bisher die wenigs-
ten der Kinder bisher. Umso sehnlicher warteten sie auf den Moment 
das von Feuerwehrkollegen Sören Gernhardt entzündete Lagerfeuer 
damit löschen zu dürfen. Entsichern, Schlagknopf eindrücken und los 
geht’s. Mit richtig Druck spritzte das Wasser-Schaumgemisch auf das 
brennende Holzfeuer und die Flammen gingen zurück. Aber auch die 
anderen Stationen am letzten Tag der Projektwoche zum Thema „Wir 
sind Feuer und Flamme“ waren nicht weniger interessant. In der The-
orie ging es unter anderem um das richtige Absetzen eines Notrufes 
und die 5 W-Fragen - Wer meldet das Ereignis? Wo geschah es? Was 
ist geschehen? Wie viele Verletzte? Warten auf Rückfragen. Station drei 
drehte sich um die Erste Hilfe, denn auch Kinder können mal in eine
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Versorger haben alle eine positive Leitungsauskunft gegeben. So war 
der Anfang gemacht. Es fehlte nur noch die Finanzierung. Die Anmel-
dung bei der Fanta-Spielplatz-Initiative ging dann schnell und dann 
wurden 30 Tage im Juli und August 2016 täglich geklickt. Am Ende der 
Abstimmung war Platz 91 erreicht und 1000,- € gewonnen.
Für diese 1000,- haben die Kinder dann abgestimmt und sich für ei-
nen Wackelbalken und ein Zweierreck entschieden. Der Dorfverein 
hat gedacht die zwei Geräte wirken bisschen verloren und hat beim 
Wirtschaftsministerium in Erfurt Lottomittel beantragt. Diese wurden 
in Höhe von 2300,- € genehmigt. 400,- € hat der Verein als Eigenmittel 
dazugegeben. So konnten noch ein Kletterturm mit Rutsche und ein 
Federwippgerät für die Kleinsten erworben werden.
Kurz vor Weihnachten wurden die Spielgeräte beim Hersteller in Kas-
sel abgeholt und in der Scheune von Familie Henke waren sie über den 
Winter gut eingelagert. Am 12.03. kam es dann zum ersten Arbeitsein-
satz zum Aufbau der Geräte. Über 30 Einwohner waren dem Aufruf 
gefolgt. Am 14.03. und 21.03. folgten zwei weitere Arbeitseinsätze und 
schon war‘s fertig. Der TÜV war am 17.03. da und hat seine Zustim-
mung gegeben. Am 31.03. erfolgte schließlich die feierliche Eröffnung, 
auf die sich die Kinder schon lange gefreut haben.
Auf dem Spielplatz in Lotschen wurde unterdessen von den Einwoh-
nern ein neues Karussell aufgebaut, welches ebenfalls über die Fanta-
Initiative gewonnen wurde.
Vielen Dank an dieser Stelle an alle Helfer und Sponsoren, die zum 
Gelingen beigetragen haben.
Alf Schmutzler
Ortsteilbürgermeister

Stadtmeisterschaft der Freiwilligen Feuerwehren 
der Stadt Blankenhain
Die diesjährige Stadtmeisterschaft findet am 6. Mai, ab 14:00 Uhr, auf 
dem Sportplatz in Neckeroda statt. Gemeldet sind bisher vier Männer-, 
eine Frauen-, zwei Jugend- und drei Kindermannschaften.

Vereine

Schloss Blankenhain wieder für Besucher  
geöffnet

Öffnungszeiten Schloss Blankenhain 
bis 01.10.2017
Sonntags jeweils von 14:00 bis 16:30 Uhr

Außerhalb der Öffnungszeiten bitte anfragen unter:
Tel.: 036459 62290 bzw. 01577 0693944
E-Mail: info@schlossverein-blankenhain.de

Der Schlossverein Blankenhain e.V. besteht seit nunmehr 17 Jahren und 
setzt sich dafür ein, dass das Schloss schrittweise saniert wird und als 
Bürgerzentrum für Blankenhain genutzt werden kann.
Nach der Sanierung des Treppenhauses hat der Verein in den letzten 
Wochen Räume im Obergeschoss gesäubert und so hergerichtet dass 
es für die Besucher ein kleines Heimatmuseum, Ausstellungsräume 

- die Feierlichkeit anlässlich des 150. Geburtstages von August 
Ludwig am 25.06.2017.

Auch wird der Feuerwehrverein die 800-Jahrfeier in Krakendorf un-
terstützen.
Fleißige Helfer werden also immer gebraucht.
CM

Das 12. Frühlingsfest ist vorbei und alles geht 
wieder seinen Gang
Heute möchte ich mich ganz herzlich bei allen Vereinen, der Tischlerei 
Schaldach, der Sparkasse Blankenhain, Joachim Kühn und Lutz Witten, 
den Mitarbeitern der Stadtverwaltung Blankenhain und bei den Hel-
fern, die im Hintergrund das Fest mitgestalten bedanken.
Liebe Blankenhainer, wie soll ein so großes Fest und die Gestaltung 
eines Programmes gelingen ohne Gelder? Deshalb ein großes Danke-
schön an all unsere Mitwirkenden, die immer mit dabei sind.
Bedanken möchte ich mich auch bei meinen Mann und meiner Mutti, 
die hinter mir stehen und die viele Arbeit, die ein Fest mit sich bringt, 
mitgetragen haben.
Und noch ein Dankeschön geht an unseren Hort der Lindenschule Blan-
kenhain, die uns wieder Ostereier bemalt haben, um diese in der So-
phienstraße aufzuhängen.
Es ist immer wieder schön, wenn nicht nur die Kinder sich freuen, son-
dern auch Erwachsene. Ich würde mich freuen, wenn wir wieder bemal-
te Ostereier für nächstes Jahr bekommen.
Marion Jogmin

Jahreshauptversammlung der FFW Keßlar
Am 24. März fand die Jahreshauptversammlung der FFW Keßlar in 
der Gaststätte Lotschen statt. Als Gäste konnten Kreisbrandinspektor 
Herr Schirmer und der stellvertretende Stadtbrandmeister Heiko Franke 
begrüßt werden.
In seinem Rechenschaftsbericht wertete Wehrführer Andreas Jabs das 
Feuerwehrjahr aus. Im Jahr 2016 wurden von den Kameraden insge-
samt 944 Stunden im Dienste der Feuerwehr geleistet. Einsatztechnisch 
kann von einem ruhigen Feuerwehrjahr gesprochen werden. Dreimal 
wurden die Kameraden zum Einsatz alarmiert. Der erste Einsatz war 
die Beseitigung einer Dieselspur im Gewerbegebiet „Am Amselsberg“, 
es folgte die Beseitigung einer Ölspur in Blankenhain. Der aufwendigs-
te Einsatz war am 23.11. der Dachstuhlbrand im ehemaligen Blanken-
hainer Porzellanwerk. Bei diesem Einsatz waren mehrere Feuerwehren 
gemeinsam im Einsatz. Der Einsatz dauert von 21:55 bis 02:30 Uhr.
Herr Jabs informierte weiterhin, dass 2016 die aus der Jugendfeuer-
wehr nachgerückten Kameraden Jan Hartmann und Richard Krieger 
mit Erfolg den Grundlehrgang absolviert haben, Stephan Köcher hat er-
folgreich den Gruppenführerlehrgang und die Jugendleiter-Ausbildung 
absolviert. Die FFW Keßlar hat 2016 mit einer Männermannschaft und 
einer Jugendmannschaft am Stadtausscheid teilgenommen. Die Männer 
belegten mit 42,56 s den vierten Platz und die Jugend mit 54,13 s den 
ersten Platz. In seinem Rechenschaftsbericht 2016 konnte Wehrführer 
Andreas Jabs endlich vom Baubeginn des neuen Gerätehauses berich-
ten. 20 Jahre, eine ganze Feuerwehrgeneration, haben die Kameraden 
auf diese Nachricht gewartet. Nun können sie sich täglich vom Bau-
fortschritt überzeugen und alle sind guter Hoffnung, dass es 2017 zur 
Fertigstellung kommt.
Notwendig wurde die Wahl eines stellvertretenden Wehrführers. Aus 
privaten Gründen ist Marcel Hölbing von diesem Amt zurückgetreten. 
Herr Jabs hat sich bei Herr Hölbing für seinen Einsatz bedankt. Zur 
Wahl gestellt hat sich Andy Schützenmeister, bei einer Stimmenthal-
tung fiel die Wahl mit 15 „Ja-Stimmen“ eindeutig aus. Stephan Köcher 
gab als Jugendwart einen kleinen Rückblick über die Arbeit der Ju-
gendfeuerwehr ab Wehrführer Andreas Jabs stellte weiterhin den Aus-
bildungsplan 2017 vor und gab noch einige Jubiläen, Beförderungen 
und Auszeichnungen bekannt.
Der Abend endete in gemütlicher Runde, das Essen hat sehr gut ge-
schmeckt. Herzlichen Dank an das Gaststättenehepaar Karin und René 
Eckardt für die sehr gute Bewirtung.
Alle Kameraden waren sich einig auch in Zukunft alles zu tun um die 
FFW Keßlar zu erhalten und gewissenhaften Dienst zu leisten.
Als Ortsteilbürgermeister möchte ich mich an dieser Stelle bei allen 
Kameraden für die vielen Stunden ehrenamtlicher Arbeit bedanken.

Spielplatz Keßlar
Von den Kindern und Eltern aus Keßlar kam der Wunsch und die Bitte 
auch in Keßlar einen Spielplatz zu errichten. Eine große Auswahl an ge-
eigneten Grundstücken gab es nicht, so dass im Ortsteilrat entschieden 
wurde zu prüfen ob die Aufstellung von Spielgeräten auf dem Dorfplatz 
machbar ist. Die Stadtverwaltung hatte nix dagegen, die öffentlichen 
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28.05.2017 - 16:00 Uhr
Theater im Paket- Othello
Drama in vier Akten Libretto von Arrigo Boito 
nach William Shakespeare
Kartenbestellung im Bürgerbüro der Stadt Blankenhain 
unter 036459 44030 möglich.

03.06.2017
Dorffest in Lengefeld mit Livemusik

18.06.2017, 16.00 Uhr
Stadt- und Dorfkirchenmusiken im Weimarer Land 2017 - 
Martin Luther und die Musik
Kirche „St. Severi“ Blankenhain

10.06.2017- 18:00 Uhr
Konzert PULSAR im Blankenhainer Schloss

11.06.2017 - Abfahrt 10:00 Uhr
Sommerausfahrt des „MC Mittleres Ilmtal Blankenhain e.V. im ADAC“
Ziel: Landesgartenschau Apolda Thomas Walther 036458 30293

17.06.2017 - 17:00 Uhr
Sommersonnenwende auf dem Kötsch
mit Lagerfeuer, Musik und Turmklettern

24.06.2017 - ab 14:00 Uhr

Dorffest Rottdorf
Ablauf:
ab 14:00 Uhr: - Kaffeestube, Hammelkegeln, 
  Kinderbeschäftigung
ca.14:30 Uhr:  -  Nachmittagsunterhaltung
ca.16:00 Uhr:  -  Programm
ab 21:00 Uhr:  -  Live Musik
 -  Cocktailstand
Veranstalter: Dorfverein Rottdorf e.V.

20 Jahre Blankenhainer Tafel e.V.

Wir bringen KINO nach Blankenhain!

Dienstag, 06.06.2017
15:00 Uhr Kinderfilm -  

vom Festival  
„Goldener Spatz“

19:00 Uhr Film - in Thüringen 
gedreht

Mittwoch, 07.06.2017
15:00 Uhr Kinderfilm -  

vom Festival  
„Goldener Spatz“

18:00 Uhr Film - für Liebhaber alter Filme

Donnerstag, 08.06.2017
19:00 Uhr Film - super aktuelles Movie

Freitag, 09.06.2017
15:00 Uhr Kinderfilm - vom Festival „Goldener Spatz“
19:00 Uhr Film - ein Kultfilm

Samstag, 10.06.2017
15:00 Uhr Märchen-Film-Fest für Jung und Alt (es wird 

spannend!)

Im Blankenhainer Schloss, Knicksaal
Natürlich mit traditionellem POPKORN und Getränken. 
Eintritt: Erwachsene 2 €, Kinder 1 € Tafelbesucher haben 

freien Eintritt

   

zur Geschichte des Schlosses, der Stadtgeschichte und der Vereinsge-
schichte zu sehen gibt.
Vereinsmitglieder bieten zu den Besuchstagen Führungen zur Ge-
schichte des Schlosses an.
Der Eintritt ist frei.
Spenden sind gern gesehen, um weitere Sanierungen zu ermöglichen.

Schloss Blankenhain wird bunter
„Wir leben´s bunt“ ist der Leitgedanke im Lebenshilfe-Werk Weimar/ 
Apolda e.V. Ganz praktisch profitiert von dieser Haltung jetzt auch 
Schloss Blankenhain. Mitarbeitende aus der Werkstatt Egendorf über-
nehmen künftig die Pflege von zwei Pflanzkübeln im Schlosshof und 
einer Rabatte auf dem Schlossvorplatz.
Mit Unterstützung des Blankenhainer Bauhofes und des Vorsitzenden 
des Schlossvereins, Klaus Gottwald fand am 28. März der erste Ar-
beitseinsatz statt. Nach anderthalb Stunden hatten die Egendorfer alles 
geschafft und der Stolz auf ihre Arbeit war Ihnen anzusehen.
Künftig werden sich die Frauen und Männer alle zwei Wochen liebevoll 
und geübt um die Pflanzen am Schloss kümmern. Denn „Wir leben´s 
bunt“.

Bunter Arbeitseinsatz der Frauen und Männer aus Egendorf.  
www.lhw-we-ap.de
In Egendorf bietet das Lebenshilfe-Werk interessante und abwechs-
lungsreiche Arbeitsplätze, u.a. im Bereich Gärtnerei, Landwirtschaft 
und Küche an. Die Nähe zu Natur und Tieren unterstützt den arbeits-
therapeutischen Gedanken.

Weitere Informationen:
Burkhard Richter, 99444 Blankenhain / OT Egendorf 1
Tel. 0 36 4 59 / 4 49 41, E-Mail: B.Richter@lhw-we-ap.de

Veranstaltungen/Ausstellungen

Freizeit und Veranstaltungen
06.05.2017 - 14:00-17:00 Uhr
40 Jahre Lindenstadt-Chor im Blankenhainer Schloss

06.05.2017 - 10:00 Uhr
Traditionelle Goethewanderung ab dem Schloss Blankenhain
ab 09:00 Uhr Schlossbesichtigung möglich

14.05.2017- 15:00 - 18:00 Uhr
Bunter Nachmittag zum Muttertag 
mit dem Duo „Medium“ aus Trusetal
im Gasthaus „Zur Linde“ Neckeroda
Anmeldungen unter 036743 222292

20.05.2017
Lange Nacht der Museen
Apothekenmuseum 18:00-22:00 Uhr
Heimatmuseum Stammhaus Luge 16:00-21:30 Uhr

20.05.2017 - 21:00 Uhr
Nachtwächterführung
Anmeldung unter: 036459 40207 oder 62695




